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und ihre Forderungen zu liquidiren, widrigenfals sie sich der ohnfehlbare« Präzision UN-
Abweisung gewärtigen sollen. Homberg den 17. May 1782. Rleyerrftcuber.

;) Nachdem über des Stadtmeycr Christoph Orth und dessen Ehefrau Anne Marte ged. Hof-
maunin von Dorcnbach Vermögen der Loueurs unter heutigem &lt;dato erkannt, und Terminus
liquidadcnis auf Montag den /ten nächstkünftigeu Monalhs August angesetzt worden; so wer
den alle diejenigen, weiche an gedachtem Christoph Orth und dessen Ehefrau was Zu fordern
haben, hiermit vorgeladen, in dem angesetzten Termine Vormittags y Uhr aus hiesigem Rath-
hause entweder in cherson, oder durch genugsam Bevollmächtigte zu erscheineu, und ihre For
derungen mit denen darzn gehörigen Beweißthümern zu liquidiren, mit der Verwarnung, daß
widrigenfals die Praclusion gegen sie erkaunt werde, Witzenhaufen den 3. Jul. 1780.

Bürgermeister und Rach daselbst. ,
y Nachdem des ohnlangst verstorbenen hiesigen Kaufmann Johann Davrd Krienerts Geschwister

ihres Bruders Erbschaft blos cum bcnesido legis L inventarii anzutretten sich erklärt und zu
Vestsetzung de- Status activorum dc puüivor'im um citationem edictalem sämtlicher etwaiger Cre
atoren des defuncti gebeten haben, diesem Suchen dann auch deftrirt und des Endes termi
nor ad iiquidandum credita auf Freytag den lOten Nov. schierskünfllg prasigiret worden; als
werden sämtliche des verstorbenen Kaufmann Johann David Krienert bekannte und unbekann
te Creditores hiermit peremtorie citiret und vorgeladen, daß sie in xrassixo vor hiesigem Stadt
gericht zu gewöhnlicher Genchrssiunde erscheinen, ihre Forderungen gehörig liquidiren, oder m
dessen Entstehung der pr^clrssion und sonstiger rechtlicher Verfügung gewärtigen. Cassel den
i. 3«l. 1780. . Bürgermeister und Rach daselbst.

) Alle diejenigen, welche an dem in hiesigen Fürstll Diensten gestandenen- und in Kerstenhausc»
verstorbenen Wege- und Brucken-Ingenieur Birthenfeld Forderungen haben, werden hierdurch
kraft der von Hochfürstl. Regierung zu Cassel auf mich erkannten Commission, dergcstalte«
peremtorie citiret, daß sie Freytaqs den Uten August schjerskünftig vor mir auf hiesigem Amt
haus erscheinen, solche rechtsdehörig liquidiren, widrigenfals aber gewärtigen sollen, daß sie
damit in Ansehung des hiesigen Nachlasses, präcludrret werden. Borcken den 4. Jul. 1730.

Vigore Commissionis. EtippiuS.
I) Nachdem über des von geraumen Jahren in Iiegenhayn verstorbenen Bürgermeister Johann
Balthasar Braumüllers geringe Verlaffenschaft der Concurs erkannt, und auch bereits untern,
izten Aug. 1752 edictaies erlassen, die Sache selbst aber nicht beendigt worden, mithin UN-
.„malen bey denen vorgefundenen mangelhaften Acten eine anderweitige Liquidation erforderlich
ist; so werden alle diejenigen, so an ermeldeter Branmüllerischen Nachlassenschaft rechtsbegrün-
dcte Forderungen haben, hierdurch edictaliter vorgeladen, solche in Termino Freytags den tten
Sept, schiersküuftig auf eine zu recht beständige Art bey Fürstlichem Amte dahier zu liquidiren,
in dessen Entstehung aber der Praclusion und daß die in circa -rzoRthlr bestehende Masse rechtlich
distriöuirtwerde, zu gewärtigen. Treyß den 4ten Jul. 1780.

Surfît Hcßl. Amt daselbst. G. E. Biskamp.
) Da über Valentin Eydam len. und dessen Ehefrau von Cathus Vermögen, der Concursu*
Creclitorura erkannt worden; als werden hiermit alle derselben, sowohl bekannte als unbekannte
Gläubiger vorgeladen, am so gewiß in dem ad Iiquidandum ans Mtwochcn den iten N»v.
2.c. bestimmten Termino des Mittags vor 12 Uhr, entweder m Person, oder durch hinlängliche
Bevollmächtiate zu erscheinen, und ihre Credita ordnnngsmasig zu liquidiren, als sie ansonsten
in dessen Entstehung hernach mir ihren Forderungen nicht weiter gehöret, sondern von diesem
Lcneurs pracludirct werben sollen. Hersseld den 1. Jnl. 178a.

Harter: Et. Als Beamter des Amts 'Petersberg.
hidL) Es ist der Kaufmann Joh. Christian Raabe in HelmarShauftn durch verschiedene ihm betrof-

 nev, sine Uuglücksfälle und erlittene Diebstähle dergestalt in seiner Handlung zurückgekommen, daß
sà geringes- auf 49Rthlr, io HIr. hoch sich belaufendes Vermögen, zu Tilgung seiner vielen-
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